
Kapitel V

Besonderheiten
des Vollzuges der Freiheitsstrafe 
an Jugendlichen

§ 39

1 Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen hat 
unter Berücksichtigung der entwicklungsbedingten Beson
derheiten der Jugendlichen und ihres Bildungsniveaus zu 
erfolgen. Die Jugendlichen sind umfassend in die Gestal
tung des BiIdungs- und Erziehungsprozesses einzube
ziehen.

2 Im Mittelpunkt des Vollzuges steht die als Einheit zu 
verwirklichende Erziehung und Bildung der Jugendlichen. 
Erziehung und Bildung sind darauf zu richten, die Per
sönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen, insbesondere 
ihr Pflicht- und Verantwortungsbewußtsein, zu fördern, 
sie zur bewußten Disziplin zu erziehen, ihr Kultur- und 
Bildungsniveau zu heben und sie zu befähigen, ihre Frei
zeit sinnvoll zu gestalten. Die Initiativen und die Selbst
betätigung der Jugendlichen sind auf die Entwicklung, 
Förderung und Festigung positiver Interessen und gesell
schaftsgemäßen Verhaltens zu richten.
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